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Vorsorge?
Ein mutiger Schritt!
Wir helfen Ihnen...

Schützen Sie Ihre Angehörigen in einer
schwierigen Situation vor Unsicherheit und Kosten.

Dabei sind Ihre Wünsche bindend.In guten Händen
089 / 68 30 68

Ihr persönlicher Bestattungsdienst
in München und Oberbayern

www.musik-und-trauer.de

St.-Bonifatius-Str. 8
81541 München

• München
• Obermenzing

• Erding
• Grünwald

• Freising
• Neufahrn

Ihre zuverlässige
Hilfe im Trauerfall
– an 365 Tagen
im Jahr!

Rufen Sie uns
jederzeit an:

Lernen Sie uns besser
kennen:

089 – 64 24 86 80

www.karlalbertdenk.de

Herzlichst,
Ihr Karl Albert Denk
H li h t

„Wir sind ein
gewachsener Familien-
betrieb, so fühlen und
arbeiten wir.”
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Fortbestand des Ehegattenerbrechts

G rundsätzlich ist das Be-
stehen der Ehe zum
Zeitpunkt des Erbfalls

Voraussetzung für das Erbrecht
des Ehegatten. Daher entfällt
das Erbrecht des überlebenden
Ehegatten, wenn die Ehe zum
Zeitpunkt des Erbfalls durch
rechtskräftige gerichtliche Ent-
scheidung geschieden war.
Nach § 1933 BGB entfällt das
Erbrecht aber auch dann, wenn
zur Zeit des Todes des Erblas-
sers die Voraussetzungen für
die Scheidung der Ehe gegeben
waren und der Erblasser ent-
weder die Scheidung beantragt
oder dem Scheidungsantrag
des anderen Ehegatten zuge-
stimmt hatte.

Liegen die Voraussetzungen des
Paragraphen vor, so hat der über-
lebende Ehegatte weder ein ge-
setzliches Erbrecht noch bekommt
er den Voraus. Der Voraus ist ein
gesetzliches Vermächtnis für
die Haushaltsgegenstände und
Hochzeitsgeschenke, das dem
überlebenden Ehegatten
(wenn er als gesetzlicher Erbe
berufen ist) zusätzlich zu sei-
nem Erbteil zusteht. Außerdem
hat der überlebende Ehegatte
unter den Voraussetzungen
des § 1933 BGB keinen Pflicht-
teilsanspruch. Seinen eventuell
bestehenden Zugewinnaus-
gleichsanspruch kann er je-
doch geltendmachen, erläutert
Dr. Martin Hartner, Erbrechts-
experte der Kanzlei Maltry.

Dauer ist entscheidend

Problematisch ist es, wenn
die Scheidungsvoraussetzun-
gen zwar vorliegen, aber das
Scheidungsverfahren nicht
weiter betrieben wird. Zwar
wird nach einer Entscheidung
des BGH dadurch die einmal

eingetretene Rechtsanhängig-
keit des Scheidungsantrags
grundsätzlich nicht berührt.
Allerdings kommt das Nichtbe-
treiben eines Verfahrens durch
den Erblasser über einen län-
geren Zeitraum einer Antrags-
rücknahme gleich (sogenannte
Rücknahmefiktion).

Nach der bisherigen Recht-
sprechung wurde in einem
Nichtbetreiben des Schei-
dungsverfahrens über 26 Jahre
(OLG Düsseldorf FamRZ 1991,
1107) beziehungsweise über
21 Jahre (OLG Saarbrücken
ZErb 2011, 21) die endgültige
Aufgabe des Scheidungsbegeh-
rens angesehen. Mit einem Be-
schluss vom 22. Januar 2021
hat das OLG Hamm nun ent-
schieden, dass schon das Nicht-
betreiben eines Scheidungs-
verfahrens über einen Zeit-
raum von zehn Jahren mit der
Rücknahme des Scheidungsan-
trags gleichzusetzen ist.

Im konkreten Sachverhalt hatten
der Erblasser und die Beteiligte zu
2 hatten im Jahr 1995 geheiratet.
2001 trennten sie sich. 2002
kaufte der Erblasser seiner
Ehefrau den Miteigentumsan-
teil am gemeinsamen Wohn-
haus ab. 2008 stellte er einen
Scheidungsantrag. Die Eheleu-
te hatten über die Frage des
nachehelichen Unterhalts und
des Zugewinns außergerichtli-
che Verhandlungen geführt,

weshalb ein bereits anberaum-
ter Verhandlungstermin abge-
sagt wurde.

Nach Änderung des Versor-
gungsausgleichsrechts im Jahr
2009 verständigten sich die
Eheleute darauf, dass das
Scheidungsverfahren nicht
weitergetrieben werden sollte.
Der Ehemann zahlte bis zu sei-
nem Tod im Jahr 2019 den ver-
einbarten Ehegattenunterhalt
und die Krankenkassenkosten
der Ehefrau, insgesamt 1200
Euro monatlich. Die Eheleute
lebten nach der Trennung un-
streitig nicht mehr zusammen.
Das Scheidungsverfahren ist je-
doch nicht mehr aufgenom-
men worden. Ein Testament
hatte er nicht hinterlassen,
Kinder hatte er keine.

Rücknahme greift

Der Bruder des Erblassers,
der Beteiligte zu 1, hatte beim
Nachlassgericht die Erteilung
eines Erbscheins beantragt, der
ihn als Alleinerben ausweist.
Der Bruder vertrat die Auffas-
sung, dass die Voraussetzun-
gen des § 1933 BGB erfüllt sind,
wonach das Ehegattenerbrecht
entfällt, wenn die Scheidungs-
voraussetzungen zu bejahen
sind und der Erblasser die
Scheidung beantragt oder ihr
zugestimmt hat. Dieser Ansicht
ist die Ehefrau des Erblassers,

die Beteiligte zu 2, entgegenge-
treten.

Das Nachlassgericht hatte
den Erbscheinantrag mit der
Begründung zurückgewiesen,
dass der Erblasser im Zeitpunkt
seines Todes den Scheidungs-
antrag nicht mehr aufrechter-
halten wolle. Gegen diesen Be-
schluss hat der Bruder Be-
schwerde zum OLG erhoben.
Das OLG Hamm weist die Be-
schwerde zurück. Der Erblasser
sei von seiner Ehefrau und sei-
nem Bruder gemeinschaftlich
beerbt worden (die Ehefrau zu
¾ und der Bruder zu ¼), nicht
von seinem Bruder alleine.

In der Begründung ist zu lesen,
dass ein Nichtbetreiben eines
Scheidungsverfahrens über einen
längeren Zeitraum mit einer Rück-
nahme gleichzusetzen ist. Das
OLG zieht als maßgebliche Kri-
terien den Zeitablauf von fast
zehn Jahren heran, außerdem
die Tatsache, dass die Eheleute
sich im Jahr 2009 über den Un-
terhalt und weitere Modalitä-
ten geeinigt und damit zum
Ausdruck gebracht haben, dass
sie das formale Scheidungsver-
fahren nicht mehr durchführen
wollten.
Gerade Paare, die langjährig

verheiratet sind, lassen oftmals
das Scheidungsverfahren lange
ruhen – auch, um in den Ge-
nuss der Rente zu kommen. Die
aktuelle Entscheidung des OLG
Hamm sollte dabei bedacht
werden, sagt der Erbrechtsex-
perte der Kanzlei Maltry, Dr.
Martin Hartner.

Das Nichtbetreiben eines
Scheidungsverfahrens über
Jahre führt wegen der Rück-
nahmefiktion nicht zum Aus-
schluss des Erbrechts des über-
lebenden Ehegatten. Diese erb-
rechtliche Konsequenz sollten
Eheleute beachten.

Dott. Martin Hartner
Avvocato und Mitglied der
Rechtsanwaltskammer
Zertifizierter Testamentsvollstre-
cker (AGT)

Scheidungsverfahren:
Was bei Nichtbetreiben
über Jahre hinweg zu
beachten ist

Paare, die lange verheiratet sind, lassen oft die Scheidungsverfahren ru-
hen. Passt man nicht auf, kommt es wieder zur Rücknahme. Foto: ccvision

Wenn plötzlich die Unterschrift fehlt

I st die Unterschrift unter ei-
nem Ehegattentestament
geweißt, ist das nicht auto-

matisch als Widerruf anzuse-
hen. Das gilt zumindest dann,

wenn die Originalunterschrift
auf einer Kopie des Testaments
noch sichtbar ist. Dann lässt
sich nämlich nicht zweifelsfrei
nachweisen, dass die Unter-
schrift nicht von Dritten nach-
träglich geweißt wurde. Das
entschied das Oberlandesge-
richt Rostock (Az.: 3 W 13/18),
wie die Zeitschrift „NJW-Spezi-
al“ (Heft 20/2021) berichtet.

In dem verhandelten Fall
hatten sich die Erblasserin und
ihr Ehemann gegenseitig zu Er-
ben eingesetzt. Auf dem eröff-
neten Testament war die Un-
terschrift der Erblasserin ge-
weißt. Der überlebende Ehe-
mann beantragte einen Allein-
erbenschein, dem eines seiner
Kinder aber entgegentrat.

Der Witwer legte eine Kopie des
Testaments vor, auf der die Unter-
schrift seiner verstorbenen Frau
noch zu lesen war. Das Nachlass-
gericht wollte demWitwer den
Erbschein daraufhin ausstellen.
Der Sohn legte dagegen Be-
schwerde ein. Ohne Erfolg: Die
gesetzliche Erbfolge sei nicht
eingetreten, befanden die Rich-
ter. Es sei in diesem Fall nicht
zweifelsfrei feststellbar, wer
die Unterschrift geweißt hatte.

Daher könne nicht nachge-
wiesen werden, dass die Erb-
lasserin ihr Testament wirklich
widerrufen wollte. Die Unter-
schrift, die bei einem Testa-
ment zwingend erforderlich
sei, könne demzufolge hier
auch durch die Kopie nachge-
wiesen werden.

An einem Widerruf bestünden
Zweifel, stellte das Gericht fest.
Denn die Erblasserin sei vor ih-
rem Tod wegen ihrer schweren
Erkrankung kaum in der Lage
gewesen, eine Flasche Tipp-Ex
zu öffnen. Zudem sei das Testa-

ment frei zugänglich in ihrer
Wohnung aufbewahrt worden.
Daher könne nicht ausge-
schlossen werden, dass ein
Dritter ihre Unterschrift ge-
weißt habe.

EineVervielfältigung des
Testaments kann sich
lohnen, wenn
Änderungen auftauchen

Ist die Signatur weg, gibt es Pro-
bleme. Foto: Christin Klose/dpa-tmn
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